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Aus der Praxis — für die Praxis

Erziehung und Betreuung von Jugendlichen,
die in ihrer sozialistischen Persönlichkeitsentwicklung
Zurückbleiben
Auf der Grundlage des Beschlusses 
des Sekretariats des Zentralrates der 
FD J vom 25. April 1974 bemühen sich 
im Kreis Wittenberg FDJ-Leitungen 
und -Grundorganisationen gemein
sam mit den Justiz- und Sicherheits
organen und dem Referat Jugendhilfe 
des Rates des Kreises um eine syste
matische politische Arbeit mit sol
chen Jugendlichen, die in ihrer sozia
listischen Persönlichkeitsentwicklung 
Zurückbleiben. Besondere Aufmerk
samkeit gilt hierbei den jugendlichen 
Straftätern.
Durch die Teilnahme des 2. Sekre
tärs der FDJ-Kreisleitung an den 
wöchentlichen Beratungen zwischen 
dem Jugendstaatsanwalt, dem Ju
gendsachbearbeiter des Untersu
chungsorgans und dem Leiter des Re
ferats Jugendhilfe wird gesichert, daß 
die Leitungen der betreffenden FD j- 
Grundorganisationen über jugend
liche Straftäter in ihrem Bereich un
verzüglich informiert werden und 
Maßnahmen zur erzieherischen Ein
flußnahme ergreifen können.
So erhalten z. B. jugendliche Straf
täter, gegen die eine Maßnahme der 
strafrechtlichen Verantwortlichkeit 
ohne Freiheitsentzug ausgesprochen 
wurde, aus ihrem Lern- oder Arbeits
kollektiv ein vorbildliches FDJ-Mit- 
glied oder einen erfahrenen Arbeits
kollegen als Betreuer. Dieser hat die 
Aufgabe, dem jugendlichen Straf
täter dabei zu helfen, daß er den An
forderungen, die die sozialistische Ge
sellschaft an ihn stellt, gerecht 
wird.
Bei einer Verurteilung auf Bewäh
rung nimmt die FDJ-Leitung darauf 
Einfluß, daß das Lern- oder Arbeits
kollektiv des jugendlichen Täters 
nach § 31 StGB die Bürgschaft über 
ihn übernimmt. In die Bürgschafts
erklärung werden konkrete, ab
rechenbare persönliche Verpflichtun
gen des Jugendlichen aufgenommen, 
die erforderliche erzieherische Ein
flußnahme des Kollektivs wird fest
gelegt und ein Betreuer für den Ju
gendlichen benannt, der auch das 
Kreisgericht bei der Bewährungskon
trolle unterstützt.
Das bürgende Kollektiv und der Be
treuer haben im wesentlichen fol
gende Aufgaben:
— Einflußnahme auf die Schaffung 

positiver Erziehungsverhältnisse, 
insbesondere durch Überwindung 
gestörter sozialer Beziehungen 
zwischen dem jugendlichen Täter 
und dem Lern- und Arbeitskol
lektiv ;

— Unterstützung bei der klassen
mäßigen Erziehung des Jugend
lichen ;

— Verbesserung der Lern- und Ar
beitseinstellung des Jugendlichen;

— Erziehung des Jugendlichen zur 
Achtung der sozialistischen Moral
und Rechtsnormen^

— Unterstützung des Jugendlichen 
bei einer sinnvollen Freizeitgestal
tung.

Bei jugendlichen Straftätern, die zu 
einer mit Freiheitsentzug verbunde
nen Maßnahme der strafrechtlichen 
Verantwortlichkeit verurteilt wur
den, sorgen die FDJ-Grundorganisa- 
tionen mit dafür, daß die Wiederein
gliederung rechtzeitig vorbereitet 
wird, indem für diese Jugendlichen 
aus dem künftigen Lern- oder Ar
beitskollektiv ebenfalls Betreuer ge
wonnen werden.
Die Sekretäre der FDJ-Grundorgani- 
sationen und die Betreuer werden 
bei der Erfüllung ihrer Aufgaben 
regelmäßig durch die Justizorgane 
und die Organe der Jugendhilfe an
geleitet. Dazu gehört auch, daß ihnen 
praktische Kenntnisse über das so
zialistische Recht vermittelt werden. 
Ferner finden Erfahrungsaustausche 
statt. Besonders befähigte Betreuer 
konnten als Mitglieder der Jugend
hilfekommission gewonnen werden. 
Dies trug dazu bei, das erzieherische 
Wirken der gesellschaftlichen Kräfte 
des Betriebes und des Wohngebiets 
zu koordinieren und die Erziehungs
berechtigten bei der Erfüllung ihrer 
Pflichten wirksam zu unterstützen.
In den gemeinsamen wöchentlichen 
Beratungen werden auch die Formen 
der Mitwirkung der betreffenden 
FDJ-Grundorganisationen im Ju
gendstrafverfahren erörtert. Auf die
ser Grundlage unterstützt der 2. Se
kretär der FDJ-Kreisleitung die je
weilige FDJ-Grundorganisation bei 
der Lösung folgender Aufgaben:

Die Erstreckung des Rechtsmittel
urteils auf Mitverurteilte nach § 302 
StPO unterliegt dem für die gesamte 
gerichtliche Tätigkeit gültigen Gebot 
nach weiterer Erhöhung der gesell
schaftlichen Wirksamkeit. Dabei ist 
stets die Einheit von Qualität und 
Rationalität in der Tätigkeit der Ge
richte zu gewährleisten.
In der Praxis sind bei der Anwen
dung des § 302 StPO einige Fragen 
aufgetreten, mit denen sich das Kol
legium für Strafsachen des Obersten 
Gerichts beschäftigt hat. Seine Bera
tungen haben im wesentlichen zu fol
genden Ergebnissen geführt:
1. § 302 StPO stellt eine Ausnahme von 
dem Grundsatz dar, daß das Rechts
mittelurteil nur den Angeklagten be
trifft, auf den sich das eingelegte

— Teilnahme eines Mitglieds der 
FDJ-Leitung an der Komplexein
schätzung des jugendlichen Tä
ters;

— Mitwirkung des künftigen Be
treuers als Jugendbeistand im 
Verfahren und ggf. Mitwirkung 
eines gesellschaftlichen Anklä
gers;

— Mitwirkung bei der Vorbereitung 
der Hauptverhandlung, wenn sie 
vor erweiterter Öffentlichkeit 
stattfinden soll;

— Mitwirkung bei der Auswertung 
des Strafverfahrens im Kollektiv.

Informationen über Ursachen und 
Bedingungen von Straftaten und über 
negative Gruppierungen Jugend
licher werden dazu genutzt, bei An
leitungen der FDJ-Sekretäre auf 
Schwerpunkte der politisch-ideologi
schen Arbeit in den FDJ-Gruppen 
hinzuweisen und die Rechtserziehung 
der Jugend zu organisieren. So fan
den zahlreiche Vorträge, Foren und 
Rundtischgespräche statt, in denen 
u. a. über die Bedeutung des Jugend
gesetzes und anderer Rechtsvor
schriften zur Jugendpolitik für die 
sozialistische Persönlichkeitsentwick
lung der Jugendlichen, über die Auf
gaben der FDJ bei der Zurückdrän- 
gung der Jugendkriminalität sowie 
über die arbeitsrechtliche und straf
rechtliche Verantwortlichkeit Ju
gendlicher bei Disziplin- und Rechts
verletzungen diskutiert wurde.
Diese Themen erwiesen sich als ge
eignet, Einsichten in gesellschaftliche 
Zusammenhänge des Rechts zu ver
mitteln und zu vertiefen, Verhaltens
weisen junger Menschen zu beein
flussen und die gesellschaftliche Akti
vität der Mitglieder der FDJ bei der 
Verwirklichung des Beschlusses des 
Sekretariats des Zentralrats der FDJ 
vom 25. April 1974 zu fördern.

MANFRED BOESE, Staatsanwalt 
beim Staatsanwalt des Kreises 
Wittenberg

Rechtsmittel bezieht. Diese Regelung 
beseitigt die infolge der Beschrän
kung des Rechtsmittels auf einen An
geklagten eingetretene Rechtskraft 
(§ 289 Abs. 1 StPO) in bezug auf die 
Mitverurteilten. Damit soll zugun
sten Mitverurteilter verhindert wer
den, daß mehrere in ein und demsel
ben Verfahren wegen derselben 
Straftat verurteilte Angeklagte im 
Widerspruch zur Gesetzlichkeit und 
Gerechtigkeit verurteilt bleiben, so
fern die Überprüfung im Rechtsmit
telverfahren die Notwendigkeit er
gibt, das erstinstanzliche Urteil we
gen einer auch den oder die Mitver
urteilten betreffenden Gesetzesver
letzung aufzuheben und an das Ge
richt erster Instanz zurückzuverwei
sen (vgl. StPO-Lehrkommentar, Ber
lin 1968, Anm. 1 zu § 302 [S. 337]).

Einige Konsequenzen aus der Erstreckung 
des Rechtsmittelurteils auf Mitverurteilte
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